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SEMINARE FÜR ALLE!
§ 37 (7) BetrVG und AWbG

IG METALL
GUMMERSBACH



INFOS
	 08.06. – 12.06.2026

	� Seminar-Nr.: K1-260170-070

	 Bad Sassendorf – Haus Rasche

	� Die Kosten übernimmt die Geschäftsstelle der 

IG Metall Gummersbach für ihre Mitglieder.

	� Zielgruppe: 

	� interessierte Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer, neu gewählte Vertrauensleute

	� Freistellungen: 

nach AWbG oder § 37 (7) BetrVG

Grundlagenseminar

DAS IST DAS ZIEL: 
Du lernst betriebliche und gesellschaftspolitische Themen kennen und ver-
stehst die Rolle des Betriebsrats als gesetzliche Interessenvertretung sowie 
die Funktion von Gewerkschaften im Spannungsfeld der unterschiedlichen 
Interessen.

DAS SIND DIE THEMEN: 
	- Aufbau, Funktion und Ziele von Unternehmen
	- Der Betrieb im Spannungsfeld sozialer Interessen
	- Der Betriebsrat als gesetzliche Interessenvertretung der Belegschaft
	- Die rechtliche Stellung des Betriebsrats
	- Der Informationsaustausch zwischen Betriebsrat, der Belegschaft und 
anderen Stellen
	- Die Vertretung der Interessen der Arbeitnehmer*innen durch den 
Betriebsrat, die Jugend- und Auszubildendenvertretung und die Ver-
trauensleute
	- Die rechtliche Stellung der Gewerkschaft im Betrieb

Dieses Seminar richtet sich an alle, die mehr über betriebliche und gesell-
schaftspolitische Themen wissen möchten. Wir klären die Rolle des Be-
triebsrats als gesetzliche Interessenvertretung und wie er die Interessen der 
Belegschaft durch eine gute Zusammenarbeit mit Belegschaft, Vertrauens-

leuten und Gewerkschaft erfolgreich vertreten kann. Das Seminar vermittelt 
Grundkenntnisse über ökonomische und soziale Zusammenhänge in Betrieb, 
Wirtschaft und Gesellschaft. 

ARBEITNEHMERINNEN UND ARBEITNEHMER  
IN BETRIEB, WIRTSCHAFT UND GESELLSCHAFT (A 1)

Online anmelden

Foto: nd3000, iStock2 3

https://dgbbw.nrw/7k
https://dgbbw.nrw/7k


ENTSTEHUNG DER ARBEITER-
BEWEGUNG
In diesem Seminar wollen wir uns intensiv mit der Geschichte der Arbeiterbewegung 
auseinandersetzen: Von den Zünften zur industriellen Revolution, den sich entwickelnden 
Arbeitsbeziehungen und ihre Auswirkungen auf die Lebensbedingungen der Menschen 
im 19. Jahrhundert. Ein historischer Rückblick auf gewonnene und verlorene Kämpfe, 
auf Versagen und Gelingen, von Beginn des 19. Jahrhunderts bis zum 1. Weltkrieg. 
Am Ende des Seminars stellen wir uns den Fragen, was wir für unsere Arbeit aus der 
Geschichte lernen können.

DAS IST DAS ZIEL: 
Du lernst wichtige historische Ereignisse 
der Arbeiterbewegung kennen und dis-
kutierst im Seminar Zusammenhänge 
zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

DAS SIND DIE THEMEN: 
	- Von den napoleonischen Befreiungs-
kriegen zur industriellen Revolution
	- Kampf um die Verbesserung der 
Lebensverhältnisse
	- Erste Organisationsformen und staat-
licher Widerstand

Gesellschaftspolitik INFOS
	 05.10. – 09.10.2026

	� Seminar-Nr.:K1-260171-070

	 Bad Sassendorf – Haus Rasche

	� Die Kosten übernimmt die Geschäftsstelle der 

IG Metall Gummersbach für ihre Mitglieder.

	� Zielgruppe: 

	� interessierte Arbeitnehmerinnen und Arbeit-

nehmer

	 �Freistellungen: 

nach AWbG

Online anmelden

BILDUNGSURLAUB 
MACHEN! Bildungsurlaub ist nicht nur euer gutes Recht, sondern unterstützt euch auf ganzer Linie 

bei eurer beruflichen und persönlichen Entwicklung. Er bietet euch die Möglichkeit, euch 
mit vielfältigen Themen unabhängig vom ausgeübten Beruf auseinanderzusetzen und 
schafft Distanz zum Arbeits- und Lebensalltag. Als Atempause der besonderen Art er-
möglicht die Teilnahme an einem Bildungsurlaub, einen neuen Fokus zu setzen, Impulsen 
zu folgen oder bereits vorhandenes Wissen zu vertiefen. Bildungsurlaub bedeutet selbst-
bestimmtes Lernen und Austausch mit anderen und kann so eine positive Lernkultur 
fördern. Dank der guten Erfahrungen in einem Bildungsurlaub erlangst du mehr Selbst-
vertrauen, wirst mutiger und kehrst frisch motiviert in deinen (Arbeits-)Alltag zurück.

Der Gesetzgeber sieht vor, dass der Anspruch auf Bildungsurlaub für berufliche oder 
politische Weiterbildung eingesetzt werden kann. Es liegt also an euch, wo ihr den 
Schwerpunkt setzen wollt.

Standpunkte vertreten lernen, Stellung beziehen und gemeinsam auf neuen Wegen die 
Gesellschaft stärken – mit dem DGB-Bildungswerk NRW!
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ANSPRUCHSBERECHTIGTE:
Anspruch auf fünf Tage Bildungsurlaub pro Jahr 
haben nach dem AWbG Arbeiter*innen und An-
gestellte, die den Schwerpunkt ihres Beschäfti-
gungsverhältnisses in Nordrhein-Westfalen haben. 

Als Arbeitnehmende gelten auch Beschäftigte 
in Heimarbeit und ihnen Gleichgestellte sowie 
arbeitnehmerähnliche Personen. 

Der Rechtsanspruch auf Bildungsurlaub besteht 
in Betrieben und Dienststellen ab zehn Beschäf-
tigten nach einer Beschäftigungszeit von sechs 
Monaten. Für die Zeit des Bildungsurlaubs wird 
der Arbeitnehmende von der Arbeit freigestellt 
und der Arbeitgeber hat das Arbeitsentgelt fort-
zuzahlen. Auszubildende haben während ihrer 
Berufsausbildung einen Anspruch auf insgesamt 
fünf Tage Bildungsurlaub.

FÜR ALLE ZUGÄNGLICH:
Die Seminare sind für alle zugänglich, auch dann, 
wenn die Inhalte am Beispiel der Metallwirtschaft 
orientiert sind. Dies gilt für alle Kooperationsse-
minare des DGB-Bildungswerk NRW e.V.

ANMELDUNG:
Die schriftliche Anmeldung erfolgt in der Re-
gel zehn Wochen vor Seminarbeginn über die IG 
Metall-Geschäftsstelle beim DGB-Bildungswerk 
NRW e.V.

FREISTELLUNG
NACH

Freistellung

ANTRAG AUF BILDUNGSURLAUB:
Der Arbeitgeber muss schriftlich informiert wer-
den. Hierzu muss der „Antrag auf Bildungsur-
laub“ mindestens sechs Wochen vor Beginn des 
Seminars bei dem Arbeitgeber eingegangen sein. 
Wichtig ist, dass der Arbeitgeber den Empfang 
quittiert.

GRUNDSÄTZLICH GILT:
Alle zur Beantragung von Bildungsurlaub notwen-
digen Unterlagen werden rechtzeitig vom DGB-
Bildungswerk NRW e.V. nach Eingang der Anmel-
dung zugeschickt. Die Frist für die Reaktion des 
Arbeitgebers beträgt drei Wochen nach Eingang 
des vollständigen Antrags bei dem Arbeitgeber. 
Teilt der Arbeitgeber die Verweigerung der Frei-
stellung nicht innerhalb dieser Frist unter Angabe 
der Gründe schriftlich mit, gilt die Freistellung als 
erteilt.

Arbeitnehmerweiterbildungsgesetz 
NRW (AWbG)
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Recognised for Excellence 4 Star
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KONTAKT
Bei Fragen zu Inhalten und Freistellungen:
Najeh Saadani
nsaadani@dgb-bw-nrw.de
T. 0211 17523-456

Bei Fragen zu Anmeldung und Organisation:
Angela Huberti
ahuberti@dgb-bw-nrw.de
T. 0211 17523-170
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